
Erhöhung der Friedhofsgebühren auf 60 % 
 
 
Leistung Gebühren alt Gebühren neu 100 % 

Kostendeckung 
60 % 
Kostendeckung 

Reihengrab    950,00 Euro 2.536,70 Euro 1.522,00 Euro 
Wahlgrab 2.250,00 Euro 3.546,90 Euro 2.128,00 Euro 
Kindergrab    320,00 Euro 2.233,64 Euro 1.340,00 Euro 
Urnengrab    525,00 Euro 1.779,05 Euro 1.067,00 Euro 
Urnennische 1.675,00 Euro 2.017,93 Euro 1.211,00 Euro 
Anonym    525,00 Euro 1.678,03 Euro 1.007,00 Euro 
Benutzung Trauerhalle    250,00 Euro    553,08 Euro    332,00 Euro 
Aufbewahrung eines/einer 
Verstorbenen in der Kühlzelle 

     36,00 Euro      36,00 Euro      21,60 Euro 

Verlängerung Nutzungsrecht 
Wahlgrab 

     60,00 Euro    101,34 Euro      60,80 Euro 

Verlängerung Nutzungsrecht 
Urnengrab 

     60,00 Euro      88,98 Euro      53,00 Euro 

Verlängerung Nutzungsrecht 
Urnennische 

     60,00 Euro    100,90 Euro      61,00 Euro 

Grabräumung für 
Reihengrabstätten 

   330,00 Euro    333,98 Euro    200,00 Euro 

Grabräumung für 
Wahlgrabstätten 

   450,00 Euro    440,35 Euro    264,00 Euro 

Grabräumung für Urnengräber    450,00 Euro    267,89 Euro    161,00 Euro 
Grabräumung für Kindergräber    200,00 Euro    267,89 Euro    161,00 Euro 
Grabräumung für Urnennischen      40,00 Euro      27,16 Euro      16,30 Euro 
 
Vorerst werden die Friedhofsgebühren zum Kostendeckungsgrad von 60 % bei den Gebühren der Bestattungsarten und der Benutzung der Trauerhalle 
angehoben, die restlichen Positionen werden direkt mit 85 % Kostendeckung angesetzt. Die Beträge werden generell entsprechend gerundet. Die Gebühr für 
ein Kindergrab wird generell nicht erhöht und bleibt bei einem Betrag von 320,00 Euro. 
 
Die Friedhofsgebühren werden im Rhythmus von 5 % pro Jahr bis zum Erreichen des Kostendeckungsgrades von 85 % im Bereich der Bestattungsarten 
(ausgenommen Kindergrab) und für die Benutzung der Trauerhalle sukzessive erhöht. 
 
Die nicht Berücksichtigung der Zahlungen an KIS zur baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhallen ist betriebswirtschaftlich nicht möglich und 
muss in die Berechnung der Gebühren mit einfließen.  
 
 
 
 



 
  
Leistung 2012 

60 % 
2013 
65 % 

2014 
70 % 

2015 
75 % 

2016 
80 % 

2017 
85 % 

5 % von 100 % 
Deckung  

Reihengrab 1.522,00 Euro 1.649,00 Euro 1.776,00 Euro 1.903,00 Euro 2.030,00 Euro 2.157,00 Euro 127,00 Euro 
Wahlgrab 2.128,00 Euro 2.305,00 Euro 2.482,00 Euro 2.659,00 Euro 2.836,00 Euro 3.013,00 Euro 177,00 Euro 
Kindergrab 320,00 Euro 320,00 Euro 320,00 Euro 320,00 Euro 320,00 Euro 320,00 Euro ------- 
Urnengrab 1.067,00 Euro 1.156,00 Euro 1.245,00 Euro 1.334,00 Euro 1.423,00 Euro 1.512,00 Euro 89,00 Euro 
Urnennische 1.211,00 Euro 1.312,00 Euro 1.413,00 Euro 1.514,00 Euro 1.615,00 Euro 1.716,00 Euro 101,00 Euro 
Anonym 1.007,00 Euro 1.091,00 Euro 1.175,00 Euro 1.259,00 Euro 1.343,00 Euro 1.427,00 Euro 84,00 Euro 
Benutzung 
Trauerhalle 

   332,00 Euro 360,00 Euro 388,00 Euro 416,00 Euro 444,00 Euro 472,00 Euro 28,00 Euro 

 
 
Gebühren die bereits ab 2012 auf 85 % Deckungsgrad festgesetzt werden: 
 
Leistung Betrag 
Aufbewahrung eines/einer Verstorbenen in der Kühlzelle      30,60 Euro 
Verlängerung Nutzungsrecht Wahlgrab      86,00 Euro 
Verlängerung Nutzungsrecht Urnengrab      76,00 Euro 
Verlängerung Nutzungsrecht Urnennische      86,00 Euro 
Grabräumung für Reihengrabstätten    284,00 Euro 
Grabräumung für Wahlgrabstätten    374,00 Euro 
Grabräumung für Urnengräber    228,00 Euro 
Grabräumung für Kindergräber    228,00 Euro 
Grabräumung für Urnennischen      24,00 Euro 
 


